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Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger 
 
 
Wir unterbreiten Ihnen die folgende Vorlage zur Abstimmung:  
 
 
 
 

 

Die Abstimmungsfrage lautet:  
 
Wollen Sie der totalrevidierten Gemeindeordnung der Sekundarschule Dübendorf-
Schwerzenbach zustimmen? 
 

 

 
 
 
Wir laden Sie ein, die Vorlage zu prüfen und mit dem Stimmzettel Ihrem Willen mit JA oder NEIN 
Ausdruck zu geben.  
 
 
Dübendorf, 9. März 2021 
 
S E K U N D A R S C H U L P F L E G E   
DÜBENDORF-SCHWERZENBACH 

Präsident: Andreas Sturzenegger 
Leiterin Schulverwaltung: Bea Raaflaub 
 
 
 
 
 
 
Die totalrevidierte Gemeindeordnung der Sekundarschule Dübendorf-Schwerzenbach wurde durch 
die Rechnungsprüfungskommission Schwerzenbach geprüft und genehmigt.  
 
Die Rechnungsprüfungskommission Schwerzenbach empfiehlt den Stimmberechtigten, die totalrevi-
dierte Gemeindeordnung anzunehmen.  
 
Schwerzenbach, 11. März 2021 
 
NAMENS DER RECHNUNGSPRÜFUNGSKOMMISSION SCHWERZENBACH 
Präsident: Reto Portmann 
Aktuar: Antonio Spitale 
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Totalrevision der Gemeindeordnung der Sekundarschule Dübendorf-Schwerzenbach 
 

 
 

Beleuchtender Bericht  
 
 
1. Ausgangslage  
 
Das neue Gemeindegesetz, welches per 1. Januar 2018 in Kraft getreten ist, verlangt von allen Ge-
meinden die Anpassung ihrer Gemeindeordnungen. Die Gemeinden konnten entscheiden, ob sie 
eine Teilrevision oder eine Totalrevision ihrer Gemeindeordnungen vornehmen.  
 
 
2. Revisionsverfahren 
 
Die Sekundarschulpflege hat sich für die Totalrevision ihrer Gemeindeordnung entschieden und sich 
beim Verfahren auf die vom Gemeindeamt vorliegende Mustergemeindeordnung für Schulen abge-
stützt. Im März 2020 wurde der Entwurf der totalrevidierten Gemeindeordnung den politischen Par-
teien von Dübendorf und Schwerzenbach, den politischen Gemeinden Dübendorf und Schwerzen-
bach, den Primaschulen Dübendorf und Schwerzenbach sowie der Rechnungsprüfungskommission 
Schwerzenbach zur Vernehmlassung unterbreitet.  
 
Diverse Parteien liessen sich vernehmen. Die Vernehmlassungsantworten wurden durch die Sekun-
darschulpflege geprüft. Den Änderungen wurde teilweise stattgegeben und der Entwurf der Gemein-
deordnung wurde entsprechend überarbeitet.  
 
Dem Gemeindeamt des Kantons Zürich ist der Entwurf der überarbeiteten Gemeindeordnung zur 
sogenannten Vorprüfung eingereicht worden und die gemäss dem Gemeindeamt zwingend vorzu-
nehmenden Anpassungen wurden vorgenommen.  
 
Die nun vorliegende Fassung hat die Schulpflege anlässlich ihrer Sitzung vom 9. März 2021 einstim-
mig genehmigt und zuhanden der Urnenabstimmung verabschiedet.  
 
Die neue Gemeindeordnung soll nach Zustimmung durch die Stimmberechtigten der Stadt Dübendorf 
und der Gemeinde Schwerzenbach und nach der Genehmigung durch den Regierungsrat auf den  
1. Januar 2022 (letztmöglicher und somit zwingender Termin) in Kraft treten.  
 
 
3. Inhalt der revidierten Gemeindeordnung und die wesentlichen Änderungen  

zur bisherigen Gemeindeordnung 
 
Die zur Abstimmung vorliegende Gemeindeordnung basiert auf der Vorlage «Mustergemeindeord-
nung Schulgemeinden», welche vom Kanton zur Verfügung gestellt worden ist. Wesentliche Ände-
rungen, resp. die Beibehaltung von Artikeln, in der zur Abstimmungen vorliegenden Gemeindeord-
nung sind folgende:  
 

 Neue Bestimmung über die Offenlegung der Interessenbindungen der Behördenmitglieder (Art. 
5). Die Schulpflegemitglieder müssen Auskunft geben über:  

o ihre beruflichen Tätigkeiten, 
o ihre Mitgliedschaften in Organen und Behörden der Gemeinden, des Kantons und des Bun-

des, 
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o ihre Organstellungen in und wesentlichen Beteiligungen an Organisationen des privaten 
Rechts. 

 

 Die Anzahl der Sekundarschulpfleger/innen bleibt bei 7 Mitgliedern, welche sich im Einvernehmen 
aufgrund von Fachwissen und Fachinteresse sowie zeitlichen Ressourcen selber konstituieren. 
Zusätzliche Einschränkungen bezüglich der Konstituierung erachtet die Sekundarschulpflege als 
gefährlich und als unnötige Behinderung für die Amtsausführung und das Funktionieren der 
Schule.  

 

 Sind bei Erneuerungswahlen und Ersatzwahlen die Bestimmungen des Gesetzes über die politi-
schen Rechte über die «stille Wahl» (gleich viele oder weniger Personen sind vorgeschlagen, als 
Stellen zu besetzen sind) nicht erfüllt, werden leere Wahlzettel abgegeben sowie ein Beiblatt den 
Wahlunterlagen beigelegt, auf welchem die Namen der Kandidatinnen und Kandidaten aufgeführt 
sind (Art. 9 und 10).  

Dieses Vorgehen wurde von Vernehmlassungsteilnehmenden vereinzelt bemängelt und die For-
derung geäussert, dass auf die Abgabe des Beiblatts verzichtet werden soll, da mit der Variante 
ohne Beiblatt keine vorgängige Meldefrist (Anmeldung zur Kandidatur) eingehalten werden muss.  

Die Sekundarschulpflege hat sich mit der Thematik auseinandergesetzt und ist zum Schluss ge-
kommen, am bisherigen Vorgehen festzuhalten. Die Wählerinnen und Wähler sollen die Namen 
der Kandidatinnen und Kandidaten, welche sich über eine längere Zeit eine Kandidatur reiflich 
überlegt und ihr Interesse anlässlich eines gesetzten Termins verbindlich kundgegeben haben, 
mittels Beilblatt erfahren. 
 

 Die Finanzkompetenzen aller Gremien (Urne/Stimmberechtigte, Sekundarschulgemeindever-
sammlung und Sekundarschulpflege) bleiben wie bisher.  
 

 Die Genehmigung von Abrechnungen über neue Ausgaben, die von den Stimmberechtigten an 
der Urne oder an der Sekundarschulgemeindeversammlung beschlossen worden sind, kann neu 
durch die Schulpflege erfolgen, sofern die Abrechnung keinen Ausgabenüberschuss aufweist (Art. 
26). 

 

 Bezüglich Sachkompetenzen bleiben die gleichen Gremien zuständig wie bisher, es sei denn, das 
neue Gemeindegesetz schreibt etwas Anderes vor. So kann die Sekundarschulpflege neu ge-
wisse Kompetenzen durch einen Behördenerlass an Nichtbehördenmitglieder delegieren (Art. 22, 
Art. 26 Abs. 2). 

 

 Neu kann auf Antrag der Sekundarschulpflege die Sekundarschulgemeindeversammlung be-
schliessen, eine Leitung Bildung einzusetzen (Art. 28). Die Sekundarschulpflege wird diese Mög-
lichkeit prüfen. 

 

 Gemäss neuem Gemeindegesetz (§ 58, Abs. 4, GG) darf die Rechnungsprüfungskommission 
(RPK) nicht mehr durch die Sekundarschulgemeindeversammlung gewählt werden (Art. 31). Die 
Aufgaben der Rechnungsprüfungskommission verändern sich jedoch nicht.  

 

 Abzusehen ist vom Einsatz einer Geschäftsprüfungskommission (anstelle der Rechnungsprü-
fungskommission), welcher nebst dem Budget und der Jahresrechnung auch Sachgeschäfte zur 
Prüfung zu unterbreiten wären.  

Nebst der Prüfung von Budget und Jahresrechnung durch die Rechnungsprüfungskommission 
wird die Sekundarschule Dübendorf-Schwerzenbach regelmässig durch die kantonale Fachstelle 
für Schulbeurteilung geprüft und beurteilt (pädagogische Themen). Weiter findet alle zwei Jahre 
eine Sachbereichsrevision durch eine externe Revisionsstelle statt (Prüfung von organisatorischen 
und/oder finanziellen Bereichen). Ebenfalls alle zwei Jahre erfolgt eine bezirksrätliche Visitation 
(verschiedene Prüfungsbereiche).  
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Totalrevision der Gemeindeordnung der Sekundarschule Dübendorf-Schwerzenbach 
 

 
 

Revidierte Gemeindeordnung 
Hinweis: Titelseite und Inhaltsverzeichnis werden nicht abgebildet. 

 

 

Präambel 
 
 
Entsprechend dem Grundsatz der Gleichberechtigung von Mann und Frau gelten alle Personen-  
und Funktionsbezeichnungen, ungeachtet der männlichen oder weiblichen Schreibweise, für beide 
Geschlechter. 
 

 

I.    Allgemeine Bestimmungen 
 

Art. 1 Gemeindeordnung 
Die Gemeindeordnung regelt den Bestand und die Grundzüge der Organisation der Se-
kundarschulgemeinde Dübendorf-Schwerzenbach sowie die Zuständigkeiten ihrer Or-
gane. 

Art. 2 Gemeindeart/-gebiet 
Die Sekundarschulgemeinde Dübendorf-Schwerzenbach umfasst die Gebiete der politi-
schen Gemeinde Dübendorf und der politischen Gemeinde Schwerzenbach. 

Art. 3 Festlegung der Bezeichnung für den Gemeindevorstand 
In der Sekundarschulgemeinde Dübendorf-Schwerzenbach wird der Gemeindevorstand 
als Sekundarschulpflege bezeichnet. 

Art. 4 Gemeindeaufgaben 
Die Sekundarschulgemeinde Dübendorf-Schwerzenbach führt die Sekundarstufe der öf-
fentlichen Volksschule und nimmt weitere Aufgaben und Befugnisse im Bereich Schule und 
Bildung wahr. 

Art. 5 Offenlegung der Interessenbindungen 
1 Die Mitglieder der Behörde legen ihre Interessenbindungen offen. Insbesondere geben 
sie Auskunft über: 
a) ihre beruflichen Tätigkeiten, 
b) ihre Mitgliedschaften in Organen und Behörden der Gemeinden, des Kantons und des 

Bundes, 
c) ihre Organstellungen in und wesentlichen Beteiligungen an Organisationen des priva-

ten Rechts. 
2 Die Interessenbindungen werden veröffentlicht. 
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II.   Die Stimmberechtigten 
 

1. Politische Rechte 

Art. 6 Stimm- und Wahlrecht, Wählbarkeit 
1 Die Wählbarkeit sowie das Recht, an Wahlen und Abstimmungen der Sekundarschul-
gemeinde teilzunehmen und Wahlvorschläge einzureichen, richten sich nach der Kantons-
verfassung, dem Gesetz über die politischen Rechte und dem Gemeindegesetz. 
2 Für die Wahl in die Sekundarschulpflege ist der politische Wohnsitz in der Schulgemeinde 
erforderlich.  
3 Das Initiativrecht richtet sich nach dem Gesetz über die politischen Rechte, das Anfrage-
recht nach dem Gemeindegesetz. 

 

2. Urnenwahlen und -abstimmungen 

Art. 7 Verfahren 
1 Die Sekundarschulpflege ist wahlleitende Behörde. Sie kann die Aufgaben der Wahllei-
tung ganz oder teilweise einer der politischen Gemeinden übertragen, in deren Gebiet die 
Sekundarschulgemeinde liegt. 
2 

Das Verfahren richtet sich nach dem Gesetz über die politischen Rechte. 
3 Die Durchführung der Urnenwahlen und -abstimmungen ist Sache der Wahlbüros der 
politischen Gemeinden.  

Art. 8 Urnenwahl 
An der Urne werden die Schulpräsidentin bzw. der Schulpräsident und die Mitglieder der 
Sekundarschulpflege auf die gesetzliche Amtsdauer gewählt. 

Art. 9 Erneuerungswahlen 
Für die Erneuerungswahlen der an der Urne zu wählenden Sekundarschulpflege gelten die 
Bestimmungen des Gesetzes über die politischen Rechte über die stille Wahl. Sind die 
Voraussetzungen für die stille Wahl nicht erfüllt, werden leere Wahlzettel verwendet. Den 
Wahlunterlagen wird in diesem Fall ein Beiblatt beigelegt. 

Art. 10 Ersatzwahlen 
Für die Ersatzwahlen der an der Urne gemäss Art. 8 zu wählenden Sekundarschulpflege 
gelten die Bestimmungen des Gesetzes über die politischen Rechte über die stille Wahl. 
Sind die Voraussetzungen für die stille Wahl nicht erfüllt, werden leere Wahlzettel verwen-
det. Den Wahlunterlagen wird in diesem Fall ein Beiblatt beigelegt. 
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Art. 11 Obligatorische Urnenabstimmung 
Der Urnenabstimmung sind zu unterbreiten: 

1. der Erlass und die Änderung der Gemeindeordnung, 

2. die Bewilligung von neuen einmaligen Ausgaben von mehr als Fr. 500’000.00 für einen 
bestimmten Zweck und von neuen wiederkehrenden Ausgaben von mehr als 
Fr. 150’000.00 für einen bestimmten Zweck, 

3. der Abschluss und die Änderung von Verträgen über die Zusammenarbeit in Form 
eines Zweckverbands, 

4. der Abschluss und die Änderung von Anschluss- und Zusammenarbeitsverträgen, 
wenn die Schulgemeinde hoheitliche Befugnisse abgibt oder die damit zusammenhän-
genden neuen Ausgaben an der Urne zu beschliessen sind, 

5. Verträge über den Zusammenschluss mit anderen Gemeinden, 

6. Verträge über Gebietsänderungen von erheblicher Bedeutung, d.h. insbesondere sol-
che, die eine Fläche oder Bevölkerungszahl betreffen, die für die Entwicklung der Se-
kundarschulgemeinde wesentlich sind,  

7. die Auflösung der Sekundarschulgemeinde,  

8. Initiativen mit Begehren, die der Urnenabstimmung unterstehen, 

9. die Investitionen in Liegenschaften des Finanzvermögens im Betrag von mehr als 
Fr. 500’000.00. 

Art. 12 Fakultatives Referendum  
1 An der Sekundarschulgemeindeversammlung kann ein Drittel der anwesenden Stimmbe-
rechtigten verlangen, dass über einen Beschluss nachträglich an der Urne abgestimmt 
wird. 
2 Ausgenommen sind Geschäfte, die gemäss § 10 Abs. 2 Gemeindegesetz von der Urnen-
abstimmung ausgeschlossen sind, insbesondere die Festsetzung des Budgets und Steu-
erfusses, die Genehmigung der Rechnungen, Wahlen an der Sekundarschulgemeindever-
sammlung sowie Verfahrensentscheide bei der Behandlung von Initiativen. 
 

3. Sekundarschulgemeindeversammlung 

Art. 13 Einberufung und Verfahren 
Für die Einberufung, den Beleuchtenden Bericht und die Geschäftsbehandlung gelten die 
Vorschriften des Gemeindegesetzes. 

Art. 14 Wahlbefugnis 
Die Sekundarschulgemeindeversammlung wählt die Stimmenzählenden an der Sekundar-
schulgemeindeversammlung offen. 

  



 SEKUNDARSCHULE DÜBENDORF-SCHWERZENBACH 

 
 

 Seite 10/16 

Art. 15 Rechtsetzungsbefugnisse 
Die Sekundarschulgemeindeversammlung ist zuständig für den Erlass und die Änderung 
von wichtigen Rechtssätzen. Dazu gehören insbesondere die grundlegenden Bestimmun-
gen über:  

1. das Arbeitsverhältnis der Gemeindeangestellten, 

2. die Entschädigung von Behördenmitgliedern, 

3. die Grundzüge der Gebührenerhebung, d.h. insbesondere über die Art und den Ge-
genstand der Gebühr, die Grundsätze der Bemessung und den Kreis der abgabe-
pflichtigen Personen. 

Art. 16 Allgemeine Verwaltungsbefugnisse 
Die Sekundarschulgemeindeversammlung ist zuständig für: 

1. die politische Kontrolle über Behörden, Verwaltung und die weiteren Träger öffentli-
cher Aufgaben,  

2. die Schaffung von Stellen, für welche die Finanzkompetenz der Sekundarschulpflege 
nicht ausreichend ist, 

3. die Behandlung von Anfragen und die Abstimmung über Initiativen über Gegenstände, 
die nicht der Urnenabstimmung (Art. 11) unterliegen, 

4. den Abschluss und die Änderung von Anschluss- und Zusammenarbeitsverträgen ge-
mäss ihrer Befugnis zur Bewilligung neuer Ausgaben, sofern die Schulgemeinde keine 
hoheitlichen Befugnisse abgibt.  

Art. 17 Finanzbefugnisse 
Die Sekundarschulgemeindeversammlung ist zuständig für: 

1. die Festsetzung des Budgets, 

2. die Festsetzung des Gemeindesteuerfusses,  

3. die Kenntnisnahme des Finanz- und Aufgabenplans, 

4. die Bewilligung von neuen einmaligen Ausgaben bis Fr. 500’000.00 für einen bestimm-
ten Zweck und von neuen wiederkehrenden Ausgaben bis Fr. 150’000.00 für einen 
bestimmten Zweck, soweit nicht die Sekundarschulpflege zuständig ist, 

5. die Genehmigung der Jahresrechnungen, 

6. die Vorfinanzierung von Investitionsvorhaben, 

7. die Veräusserung von Liegenschaften des Finanzvermögens, 

8. die Investition in Liegenschaften des Finanzvermögens im Betrag von höchstens 
Fr. 500’000.00, soweit nicht die Sekundarschulpflege zuständig ist. 

9. die Genehmigung von Abrechnungen über neue Ausgaben, die von den Stimmberech-
tigten an der Urne oder an der Sekundarschulgemeindeversammlung beschlossen 
worden sind, sofern sie einen Ausgabenüberschuss ausweisen.  
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III.   Sekundarschulpflege 
 

Art. 18 Geschäftsführung 
Die Geschäftsführung der Gemeindebehörde richtet sich nach dem Gemeindegesetz und 
den entsprechenden Behördenerlassen. 

Art. 19 Beratende Kommissionen und Sachverständige 
Die Sekundarschulpflege kann jederzeit für die Vorberatung und die Begutachtung einzel-
ner Geschäfte Sachverständige beiziehen oder beratende Kommissionen in freier Wahl 
bilden. 

Art. 20 Aufgabenübertragung an einzelne Mitglieder oder an Ausschüsse 
Die Sekundarschulpflege kann jederzeit beschliessen, dass bestimmte Geschäfte oder Ge-
schäftsbereiche einzelnen Mitgliedern oder Ausschüssen von Mitgliedern zur selbständi-
gen Erledigung übertragen werden, und sie legt deren Finanzkompetenzen fest. 

Art. 21 Zusammensetzung 
1 Die Sekundarschulpflege besteht mit Einschluss der Präsidentin bzw. des Präsidenten 
aus 7 Mitgliedern.  
2 Die Sekundarschulpflege konstituiert sich im Übrigen selbst. Sie achtet dabei auf die aus-
gewogene Verteilung der Aufgaben. 

Art. 22 Aufgabenübertragung an Gemeindeangestellte 
Die Sekundarschulpflege kann Gemeindeangestellten bestimmte Aufgaben zur selbstän-
digen Erledigung übertragen. Ein Erlass regelt die Aufgaben und Entscheidungsbefug-
nisse. 

Art. 23 Wahl- und Anstellungsbefugnisse 
1 Die Sekundarschulpflege ernennt oder wählt in freier Wahl die Vertretungen der Schul-
gemeinde in Organisationen des öffentlichen oder privaten Rechts, soweit das Organisa-
tionsrecht dieser Organisationen die Zuständigkeit nicht anders regelt. 
2 Sie ernennt oder stellt an: 

1. die Schulverwaltungsleiterin bzw. den Schulverwaltungsleiter,  

2. die Schulleiterinnen bzw. die Schulleiter, 

3. die Lehrpersonen, 

4. die weiteren Angestellten im Schulbereich. 

3 Und sie bestimmt: 

5. die Schulärztin bzw. den Schularzt,  

6. die Schulzahnärztin bzw. den Schulzahnarzt. 
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Art. 24 Rechtsetzungsbefugnisse 
Die Sekundarschulpflege ist zuständig für den Erlass und die Änderung von weniger wich-
tigen Rechtssätzen. Dazu gehören insbesondere Bestimmungen: 

1. im Organisationsstatut, 

2. zu den Rahmenbedingungen für die Schulprogramme, 

3. über die Organisation der Sekundarschulpflege sowie der ihr unterstellten Behörden 
und Personen im Rahmen eines Organisationserlasses, 

4. über die Organisation und Leitung der Verwaltung der Gesamtschule, 

5. über die Aufgabenübertragung an Gemeindeangestellte im Rahmen von Art. 22, 

6. über Benützungsvorschriften und über Gebühren für Schulanlagen, 

7. betreffend die Ordnung an den Schulen, 

8. über Gegenstände, die nicht in die Zuständigkeit der Sekundarschulgemeindever-
sammlung fallen. 

Art. 25 Allgemeine Verwaltungsbefugnisse 
Die Sekundarschulpflege ist zuständig für: 

1. die Planung, Führung und Aufsicht,  

2. die Verantwortung für den Gemeindehaushalt und für die ihr durch die eidgenössische 
und kantonale Gesetzgebung oder die Behörden des Bundes, des Kantons und des 
Bezirks übertragenen Aufgaben, 

3. den Vollzug der Gemeindebeschlüsse und die Besorgung sämtlicher Gemeindeange-
legenheiten, soweit nicht andere Organe, Behörden oder Personen dafür zuständig 
sind, 

4. den Abschluss und die Änderung von Anschluss- und Zusammenarbeitsverträgen ge-
mäss ihrer Befugnis zur Bewilligung neuer Ausgaben, sofern die Schulgemeinde keine 
hoheitlichen Befugnisse abgibt, 

5. die Vertretung der Gesamtheit der Schulen nach aussen und die Bestimmung der 
rechtsverbindlichen Unterschriften, 

6. die Führung von Prozessen mit dem Recht auf Stellvertretung, 

7. die Leitung und Beaufsichtigung der Schulen der öffentlichen Volksschule, soweit nicht 
andere Organe dafür zuständig sind, 

8. die Schaffung von Stellen, die für die Erfüllung bestehender Aufgaben notwendig sind, 
sowie die Schaffung neuer Stellen gemäss ihrer Befugnis zur Bewilligung neuer Aus-
gaben, soweit nicht der Kanton zuständig ist, 

9. die Aufteilung der vom Kanton in Vollzeiteinheiten zugeordneten Stellen für Lehrper-
sonen und Schulleitungen der öffentlichen Volksschule in einem Stellenplan, 

10. die Genehmigung und Veröffentlichung der Schulprogramme, 

11. die Bestimmung des amtlichen Publikationsorgans, 

12. die Vorberatung der Geschäfte der Sekundarschulgemeindeversammlung und der Ur-
nenabstimmung und die dazu gehörende Antragsstellung. 
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Art. 26 Finanzbefugnisse 
1 Der Sekundarschulpflege stehen unübertragbar zu: 

1. die Bewilligung von im Budget nicht enthaltenen neuen einmaligen Ausgaben bis 
Fr. 150’000.00 für einen bestimmten Zweck, höchstens bis Fr. 300’000.00 im Jahr, und 
von neuen wiederkehrenden Ausgaben bis Fr. 20’000.00 für einen bestimmten Zweck, 
höchstens bis Fr. 50’000.00 im Jahr, 

2. die Beschlussfassung über den Finanz- und Aufgabenplan, 

3. die Genehmigung von Abrechnungen über neue Ausgaben, die von den Stimmberech-
tigten an der Urne oder an der Sekundarschulgemeindeversammlung beschlossen 
worden sind, sofern die Abrechnung keinen Ausgabenüberschuss aufweist. 

2 Der Sekundarschulpflege stehen im Weiteren folgende Befugnisse zu, die in einem Erlass 
massvoll und stufengerecht übertragen werden können: 

1. der Ausgabenvollzug, 

2. die Bewilligung gebundener Ausgaben, 

3. die Bewilligung von im Budget enthaltenen neuen einmaligen Ausgaben bis 
Fr. 150’000.00 für einen bestimmten Zweck und neuen wiederkehrenden Ausgaben 
bis Fr. 20’000.00 für einen bestimmten Zweck,  

4. die Investition in Liegenschaften des Finanzvermögens im Betrag bis zu Fr. 
150'000.00,  

5. die Beschlussfassung über Anlagegeschäfte, soweit nicht die Sekundarschulgemein-
deversammlung zuständig ist, 

Art. 27 Mitberatung an den Sitzungen der Sekundarschulpflege 
1 An den Sitzungen der Sekundarschulpflege nehmen – sofern installiert – die Leitung Bil-
dung, eine Schulleiterin bzw. ein Schulleiter pro Schule und eine Lehrperson pro Schule 
mit beratender Stimme teil. Das Teilnahmerecht kann für einzelne Beratungsgegenstände 
ausgeschlossen werden. 
2 Die Leiterin Schulverwaltung bzw. der Leiter Schulverwaltung hat als Schreiberin bzw. 
Schreiber der Sekundarschulpflege an den Sitzungen der Sekundarschulpflege beratende 
Stimme. 

Art. 28 Leitung Bildung 
1 Es kann eine Leitung Bildung eingesetzt werden. Zuständig zur Bewilligung der Stelle ist 
die Sekundarschulgemeindeversammlung.  
2 Die Aufgaben und Kompetenzen der Leitung Bildung richteten sich nach dem Organisa-
tionsstatut. 

Art. 29 Schulleitung 
1 Die Schulleitung ist zuständig für die administrative, personelle und finanzielle Führung 
und zusammen mit der Schulkonferenz für die pädagogische Führung und Entwicklung der 
Schule. 
2 Die Aufgaben und Kompetenzen der Schulleitung richten sich nach der Schulgesetzge-
bung und dem Organisationsstatut. 
3 Die Schule wird gegen aussen von der Schulleitung vertreten. 
4 Die Schulleitung kann der Sekundarschulpflege Antrag stellen. 
5 Die Überprüfung von Anordnungen der Schulleitung kann innert 10 Tagen seit der Mittei-
lung schriftlich bei der Sekundarschulpflege verlangt werden. 
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Art. 30 Schulkonferenz 
1 Die mit einem Mindestpensum gemäss kantonalem Recht an einer Schule unterrichten-
den Lehrpersonen und die Schulleitung bilden die Schulkonferenz. Die Sekundarschul-
pflege regelt die Teilnahme und das Stimmrecht weiterer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
an den Sitzungen der Schulkonferenz. 
2 Die Schulkonferenz legt das Schulprogramm fest, beschliesst über die Massnahmen zu 
dessen Umsetzung sowie über konkrete Aktivitäten und Projekte in einer Jahresplanung. 
3 Sie kann der Sekundarschulpflege Antrag stellen. 

 

IV.  Rechnungsprüfungskommission und Prüfstelle 
 

Art. 31 Zuständigkeit 
Als Rechnungsprüfungskommission amtet diejenige der politischen Gemeinde Dübendorf 
oder Schwerzenbach. Der Wechsel erfolgt zu Beginn einer Amtsperiode. 

Art. 32 Aufgaben 
1 Die Rechnungsprüfungskommission prüft den Finanzhaushalt und das Rechnungswesen 
nach finanzpolitischen Gesichtspunkten, insbesondere Budget, Jahresrechnung, Verpflich-
tungskredite und weitere Geschäfte von finanzieller Tragweite, über welche die Stimmbe-
rechtigten entscheiden.  
2 Ihre Prüfung umfasst die finanzrechtliche Zulässigkeit, die rechnerische Richtigkeit und 
die finanzielle Angemessenheit. 
3 Sie erstattet den Stimmberechtigten schriftlich Bericht und stellt Antrag. 

Art. 33 Herausgabe von Unterlagen 
1 Mit den Anträgen sind der Rechnungsprüfungskommission die zugehörigen Akten vorzu-
legen.  
2 Im Falle von ablehnenden Stellungnahmen oder Änderungsanträgen der Rechnungsprü-
fungskommission müssen die Referentinnen und Referenten der antragstellenden Behör-
den angehört werden. 
3 Im Übrigen richtet sich die Herausgabe von Unterlagen und Auskünften nach dem Ge-
meindegesetz. 

Art. 34 Prüfungsfristen 
Die Rechnungsprüfungskommission prüft Budget und Jahresrechnung sowie die übrigen 
Geschäfte in der Regel innert 30 Tagen. 

Art. 35 Finanztechnische Prüfstelle 
1 Die Prüfstelle nimmt die finanztechnische Prüfung der Rechnungslegung und der Buch-
führung vor. 
2 Sie erstattet der Sekundarschulpflege, der Rechnungsprüfungskommission und dem Be-
zirksrat umfassend Bericht über die finanztechnische Prüfung. 
3 Sie erstellt zudem einen Kurzbericht, der Bestandteil der Jahresrechnung ist. 
4 Die Sekundarschulpflege und die Rechnungsprüfungskommission bestimmen mit über-
einstimmenden Beschlüssen die Prüfstelle. 
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V.  Übergangs- und Schlussbestimmungen 
 

Art. 36 Inkrafttreten  
Die Sekundarschulpflege bestimmt nach der Genehmigung des Regierungsrats den Zeit-
punkt des Inkrafttretens dieser Gemeindeordnung. 

Art. 37 Aufhebung früherer Erlasse  
Auf den Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Gemeindeordnung wird die Gemeindeordnung 
vom 17. Mai 2009 mit den seitherigen Änderungen aufgehoben.  

Art. 38 Übergangsregelungen  
1 Die Erneuerungswahlen für die Amtsdauer 2022 – 2026 werden nach den Bestimmungen 
der vorliegenden Gemeindeordnung durchgeführt. 
2 Der Turnus der Rechnungsprüfungskommission beginnt mit der Rechnungsprüfungskom-
mission Schwerzenbach für die Amtsdauer 2022 – 2026. 

 

 
Die vorstehende Gemeindeordnung der Sekundarschulgemeinde Dübendorf-Schwerzenbach wurde 
an der Urnenabstimmung vom 13.06.2021 angenommen. 
 
 
Namens der Sekundarschulgemeinde Dübendorf-Schwerzenbach 

Der Präsident: Andreas Sturzenegger 
Die Leiterin Schulverwaltung: Bea Raaflaub 
 
 
 

Genehmigung des Regierungsrats 
Vom Regierungsrat des Kantons Zürich am xx.xx.xxxx genehmigt.  
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Die Abstimmungsresultate werden am Sonntag, 13. Juni 2021, im Internet veröffentlicht: 
 
www.duebendorf.ch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auskunft 

Stadt Dübendorf 
Wahlbüro 
Usterstrasse 2 
8600 Dübendorf 
Telefon +41 44 801 67 05 
wahlbuero@duebendorf.ch 

http://www.duebendorf.ch/
mailto:wahlbuero@duebendorf.ch

